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StBezRat 112 Wabe-Schunter-Beberbach als Mitteilung außerhalb von Sitzungen 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
102. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bra unschweig „Am Pfarrgarten“  
Stadtgebiet zwischen dem östlichen Rand der Ortslage Bevenrode und nördlich der Hondela-
ger Straße 
Behandlung der Stellungnahmen, Planbeschluss 
 
 
 
 
„1. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 (2) BauGB sowie während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß 
Anlage 3 und 4 zu behandeln.  
 
2. Für das oben bezeichnete Stadtgebiet wird die 102. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Braunschweig mit der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht in der 
anliegenden Form beschlossen.“ 
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Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes (Anlage 1) und der Begründung mit Umwelt-
bericht (Anlage 2) sind Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen 
zu entnehmen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 17. Januar 
2013 gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt und zur Stellungnahme bis zum 19. Februar 2013 aufge-
fordert. Während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
die in Anlage 3 aufgeführten Stellungnahmen eingegangen. Die eingegangen Stellungnahmen 
enthielten keine Hinweise und Bedenken, die im Flächennutzungsplan-Verfahren zu berück-
sichtigen waren. Die Planunterlagen wurden nicht geändert. 
 
Der Entwurf der 102. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig hat ge-
mäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 28. Juni 2013 bis zum 29. Juli 2013 öffentlich ausgelegen. 
Während der öffentlichen Auslegung sind die in der Anlage 4 aufgelisteten Stellungnahmen 
eingegangen. Die eingegangen Stellungnahmen enthielten keine Hinweise und Bedenken, die 
im Flächennutzungsplan-Verfahren zu berücksichtigen waren. Die Planunterlagen wurden nicht 
geändert. 
 
 
Der Entwurf der 102. Änderung des Flächennutzungsplanes wird daher zum Beschluss empfoh-
len. 
 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1:   Entwurf des Änderungsplanes 
Anlage 2:  Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 3:   Vorschlag zur Behandlung der im Verfahrensschritt gemäß § 4 (2) BauGB  
  vorgebrachten Stellungnahmen 
Anlage 4:   Vorschlag zur Behandlung der im Verfahrensschritt gemäß § 3 (2) BauGB  
  vorgebrachten Stellungnahmen 
 

I.V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 





 Anlage 3 
 Stand: 24. Juni  2013 
 
 
 
102. FNP-Änderung  „Am Pfarrgarten“ 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, sind zum Planentwurf und zur Begründung mit Umweltbericht 
mit Schreiben vom 17. Januar 2013 und Fristsetzung bis zum 19. Februar 2013 beteiligt 
worden. 
 
Antwortschreiben, die ausschließlich eine Zustimmung zur Planung bzw. Fehlanzeige 
signalisieren, werden nicht wiedergegeben. 
 
Stellungnahme Nr. 3: Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von der BSINETZ, Postfach 
3317, 38023 Braunschweig vom 14. 
Februar 2013: 
 
Stromversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befindet sich eine 
Niederspannungsfreileitung. Aufgrund des 
Ausbaues des Regenrückhaltebecken und 
der Renaturierung des Beberbaches ist eine 
Umlegung der Niederspannungsfreileitung 
erforderlich. 
Eine Aussage über die spätere Versorgung 
der geplanten Wohnbebauung kann erst 
dann erfolgen, wenn konkrete Angaben über 
den Umfang der Bebauung vorliegen. 
Voraussichtlich ist für die spätere Versorgung 
der geplanten Wohnbebauung ein Standort 
für eine Trafostation erforderlich. 
 
Gas- und Wasserversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befinden sich derzeit keine Leitungen oder 
Anlagen der Gasversorgung. Die 
vorgesehene Nutzung als Wohngebiet würde 
dementsprechend eine Neuerschließung 
erfordern, welche über die Grasseler Straße 
erfolgen würde. 
Über die hierfür notwendigen Leitungsräume 
und die erforderliche Dimensionierung der 
Versorgungsleitungen kann jedoch erst eine 
Aussage getroffen werden, wenn konkrete 
Angaben über den Umfang der Bebauung 
des Wohngebietes vorliegen. Die 
Wasserversorgung in dem betreffenden 
Gebiet obliegt dem Wasserverband Weddel-
Lehre. 
 
Kommunikationskabel: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befinden sich keine Kommunikationskabel. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise können auf der Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes nicht umgesetzt 
werden. Die Hinweise werden im Rahmen 
der Abwägung im Bebauungsplanverfahren 
behandelt. 
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Planungsabsichten bestehen zurzeit nicht. 
 


 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 


Stellungnahme Nr. 18 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben vom Landeskirchenamt, 
Postfach 1664, 38286 Wolfenbüttel vom 7. 
Februar 2013: 
 
1. Das Plangebiet soll das Grundstück der 
Flur 1, Flurstück 22/2 mit umfassen. Dieser 
Absicht wird ebenso widersprochen, wie der 
Intention, auf dem Grundstück Grünbereiche 
auszuweisen, die dem entstehenden 
Baugebiet planerisch zugeordnet werden. Für 
eine Einbeziehung des Grundstückes in die 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
besteht keine sachliche Notwendigkeit. Die 
mit der anstehenden Planung verbundene 
rechtliche "Verschlechterung", die die 
Flächen des o.g. Grundstückes als 
Grünflächen ausweist, stellen einen 
enteignungsgleichen Eingriff dar, dem hiermit 
widersprochen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nach der derzeitigen Planungsabsicht soll 
über das Grundstück der Pfarre Bevenrode 
Flurstück 22/2 das entstehende Baugebiet 
wegemäßig erschlossen werden. Dieser auch 
im Entwurf des Bebauungsplanes BV 17 
enthaltenden Planungsabsicht haben wir 
bereits mit Schreiben vom 11 .10.2012 
widersprochen. Die entsprechende Absicht 
stößt auf erhebliche Bedenken auch der 
örtlichen Kirchengemeinde sowohl 
hinsichtlich des damit verbundenen Eingriffs 
in die Infrastruktur des Ortes, als auch wegen 
des Eingriffs in das Eigentum der kirchlichen 


 
 
 
 
Zu 1.: Der Flächennutzungsplan stellt 
Bauflächen im Maßstab 1:15.000 dar. Auf 
dieser Maßstabs- und Planungsebene 
werden keine parzellenscharfen Aussagen 
getroffen. Richtig ist, dass Teile des 
Flurstücks 22/2 in der Planung als Grünfläche 
dargestellt werden, die derzeit als Flächen für 
die Landwirtschaft dargestellt werden. Nach § 
5 (1) BauGB ist im Flächennutzungsplan die 
aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebene Art der Bodennutzung 
in den Grundzügen darzustellen. Aus Sicht 
der zuständigen Fachbehörden des 
Denkmalschutzes, des Umwelt- und 
Naturschutzes, wie auch der 
Grünflächenplanung ist der Erhalt der 
Sichtbeziehung der teilweise 
denkmalgeschützten ursprünglichen 
Dorfsilhouette zu erhalten und eine 
Renaturierung des naturfern ausgebauten 
Beberbaches notwendig, um u.a. den 
ökologischen Wert des Fließgewässers 
aufzuwerten und die Gewässergüte zu 
verbessern. 
Der Argumentation, dass die Inhalte der 
Flächennutzungsplan-Änderung einem 
enteignungsgleichen Eingriff gleichkommen, 
kann u.a. aus folgenden Gründen nicht 
gefolgt werden: Der Flächennutzungsplan ist 
der vorbereitende Bauleitplan. Er ist lediglich 
behördenverbindlich, er begründet keine 
Bau- oder Nutzungsrechte und hat somit 
auch keine Überschneidung mit den 
Eigentumsrechten gem. Art 14 (1) GG. 
 
Zu 2.: Auf der Ebene des FNP werden 
Flächen für den überörtlichen Verkehr und für 
die örtlichen Hauptverkehrszüge dargestellt. 
Die kleinräumige Erschließung ist nicht 
Bestandteil der Flächennutzungsplanung und 
wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
geregelt.  
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Rechtsträger. Die örtliche Kirchengemeinde 
und wir als Vertreter der Pfarre Bevenrode 
sind in keinster Weise damit einverstanden, 
dass diese Grundstücksfläche entsprechend 
in die Planung mit einbezogen wird. 
 
Die hier angesprochenen Bedenken sind 
bereits in einem Ortstermin am 19.11.2012 
mit Herrn Streich vom Fachbereich 
Stadtplanung und Vertretern der 
Kirchengemeinde erörtert worden. Bereits in 
diesem Termin haben wir uns vorbehalten, 
gegen Konkretisierungen entsprechender 
Planungen, geeignete rechtliche Schritte 
einzuleiten. 
 
3. Soweit unter Ziffer 4.5.1 auf die Absicht im 
parallelen Bebauungsplanverfahren 
Grünflächen mit entsprechenden 
Wegeverbindungen festzusetzen 
eingegangen wird, wird dieser Absicht unter 
Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen 
widersprochen. 
 
4. Soweit hinsichtlich der Kompensation 
mögliche Eingriffe in Natur und Landschaft 
das sogenannte Osnabrücker Modell 
angewandt werden soll, ist anzumerken, dass 
dieses Modell sehr schematisch ist und die 
vorliegenden Planungen nicht erkennen 
lassen, ob die mit den Planungen 
verbundenen Eingriffe hinreichend 
beschrieben sind. Gleichzeitig ist zu fragen, 
ob das Osnabrücker Modell in hinreichender 
Weise die ökologischen und sonstigen 
Kompensationen berücksichtigt, die auch im 
geplanten Gebiet nach Aufgabe der 
Landwirtschaft entstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die derzeit vorliegenden Planungen sind 
nicht hinreichend nachvollziehbar und lassen 
nicht erkennen, welche Faktoren und 
Rahmenbedingungen hier einbezogen 
worden sind. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Siehe Ausführungen zu 1. und 2.: 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Bestimmung der Eingriffsintensität 
erfolgt in der Regel auf der Grundlage eines 
Bewertungsverfahrens, welches die vor der 
Baumaßnahme auf dem Grundstück 
bestehenden Flächennutzungen den nach 
Beendigung des Eingriffs und Durchführung 
der Ausgleichsmaßnahmen vorhandenen 
Nutzungen gegenüberstellt. Im Wege einer 
Bilanz wird dann - z.B. in Form von Punkten -
der ökologische Wert der noch zu leistenden 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
bestimmt. Das Osnabrücker-Modell enthält 
mehrere Biotoptypenlisten, in denen 
unterschiedlichen Biotopen Wertfaktoren 
zugeordnet werden (u.a. auch für 
Ackerflächen). Das Osnabrücker Modell wird 
von den meisten Gemeinden in 
Niedersachsen (und auch anderen 
Bundesländern) zur Eingriffsbilanzierung 
angewandt. 
 
Die Eingriffsbilanzierung ist Bestandteil des 
parallelen Bebauungsplanverfahrens, wird 
dort von den zuständigen Fachbehörden 
durchgeführt und kann auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes nicht umgesetzt 
werden. 
 
Die vorliegende Flächennutzungsplan-
änderung wird nach den rechtlichen 
Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) 
durchgeführt. In der Begründung mit 
Umweltbericht sind die planerischen 
Vorgaben (Fachgesetze, Fachplanungen und 
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 Gutachten) wie auch die Beschreibung der 
Methodik der Umweltprüfung unter Kapitel 
4.3 und 4.4 aufgeführt. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 


Stellungnahme Nr. 19 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Postfach 67 66, 38059 Braunschweig vom 
28.01.2013: 
 
Vom Entwurf der o.g. 
Flächennutzungsplanänderung in der sog. 
TÖB-Beteiligung haben wir Kenntnis 
genommen. Im Zuge dieser Planaufstellung 
hatten wir bereits mit unserem Schreiben 
vom 11.10.2012 Stellung genommen. 
 
Zur nun vorgelegten Version wird aus 
unserer Sicht wie folgt Stellung genommen: 
 
Für das Stadtgebiet Braunschweig sehen wir 
den Flächenverbrauch kritisch. Dies gilt 
insbesondere für die Ortslage Bevenrode. 
 
Wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen 
sind im Laufe der letzten Jahre in die 
bedeutende Masse für 
Siedlungsentwicklungen und 
Flughafenausbau in Anspruch genommen 
worden. In der Gemarkung Bevenrode 
wurden darüber hinaus umfangreiche 
landwirtschaftliche Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen des 
Flughafengeländes verwendet. Insofern ist 
ein weiterer Flächenverlust für die vor Ort 
wirtschaftenden Landwirte kaum hinnehmbar. 
Des Weiteren geben wir zu bedenken, dass 
auf Grund des flughafennahen Standortes 
die Nachfrage nach Bauland 
höchstwahrscheinlich gemindert sein wird. 
 
Sollte es zur oben genannten Planung keine 
Alternative geben, weisen wir darauf hin, 
dass der entstehende Kompensationsbedarf 
auf das unbedingt notwendige Maß zu 
begrenzen ist. Wir bitten darum ggf. zu 
erwartende einzelbetriebliche Härten 
frühzeitig zu berücksichtigen und in 
Abstimmung mit den betroffenen Betrieben 
auf einvernehmliche Lösungen zur 
betrieblichen Existenzsicherung hinzuwirken. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um der anhaltenden hohen Nachfrage nach 
Baugrundstücken gerecht zu werden, muss 
die Stadt, neben der Ausweisung 
innenstadtnaher Wohngebiete, auch am 
Stadtrand städtebaulich und infrastrukturell 
vertretbare Wohnbaugebiete ausweisen. 
Nach einer gesamtstädtischen Abwägung 
gehören die Flächen für das Baugebiet „Am 
Pfarrgarten“  zu den gut geeigneten Flächen. 
Aufgrund der zunehmenden 
Flächenkonkurrenzen eines wachsenden 
Oberzentrums wie Braunschweig wird sehr 
darauf geachtet, die Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu minimieren und möglichst im 
Plangebiet selbst entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften auszugleichen. In 
dem südlichen Teilbereich der FNP-
Änderung werden im parallelen 
Bebauungsplanverfahren Flächen für 
Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 
vorwiegend innerhalb des Geltungsbereiches 
festgesetzt. Bei einer Realsierung des 
nördlichen Teilbereiches der FNP-Änderung 
werden diese Grundsätze in der 
verbindlichen Bauleitplanung ebenso  
Berücksichtigung finden um einen weiteren 
Flächenverbrauch  auch landwirtschaftlicher 
Nutzflächen zu verhindern.  
 
Auf ggf. zu erwartende einzelbetriebliche 
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Hinsichtlich der geplanten 
Eingrünungsmaßnahmen kann der am 
östlichen Rand des Plangebietes 
vorgesehene Pflanzstreifen als Puffer 
zwischen Wohnbebauung und angrenzender 
Ackerfläche dienen. Wir gehen davon aus, 
dass der Pflanzstreifen als Schutzhecke 
entwickelt werden soll. In diesem Fall ist zu 
vermeiden, dass herüberwachsende Äste, 
Wurzelwerk oder Schattenwurf zu 
Bewirtschaftungserschwernissen bzw. 
Ertragseinbußen führen. Die Unterhaltung 
der Gehölze ist sicher zu stellen. Um 
Grenzkonflikte zu vermeiden sind die 
Gehölze in einem ausreichenden Abstand 
zum angrenzenden Acker zu pflanzen. So 
können die Landwirte im Sinne des 
Schwengelrechtes bis zur Ackergrenze 
wirtschaften. 
 
Durch die Bewirtschaftung des Ackers 
können Immissionen in Form von Stäuben, 
Geräuschen und Gerüchen entstehen. Sie 
sind von den Anwohnern als ortüblich zu 
tolerieren. Dieser Hinweis ist in den 
Begründungstext mit aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
Unserem Wissen nach sind das Plangebiet 
und die östlich anschließenden Ackerflächen 
dräniert. Es handelt sich um ein Dränsystem, 
nicht um Einzeldränungen. Sollten im 
Rahmen der Baumaßnahmen Dränagerohre 
angeschnitten werden, sind diese 
fachgerecht abzufangen. Landwirt Hans-
Joachim Wehmann aus Adenbüttel ist im 
Besitz von Dränageplänen und könnte diese 
zur Verfügung stellen. Nicht hinnehmbar 
wäre eine Vernässung der angrenzenden 
Ackerflächen verursacht durch Eingriffe in 
das Dränsystem. 
 
Abschließend kommen wir zu dem Ergebnis, 
dass aus landwirtschaftlicher Sicht vorerst 
verschiedene Bedenken zur Planung 
bestehen. Wir bitten diese zu berücksichtigen 
und im Ergebnis die Planung zurückzustellen.


Härten kann auf der Maßstabsebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
eingegangen werden. Die Hinweise werden 
im Rahmen der Abwägung im 
Bebauungsplanverfahren behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis kann auf der Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes nicht 
berücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung 
weitergegeben und im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtig. 
 
Durch die östlich angrenzenden Ackerflächen 
ist durch die landwirtschaftliche Nutzung mit 
Emissionen auf das geplante Wohngebiet zu 
rechnen. Die im Bebauungsplanverfahren 
geplante Ortsrandeingrünung am östlichen 
Siedlungsrand dient als Pufferzone zwischen 
den Wohnbauflächen und den Ackerflächen 
und wird den Emissions-Einfluss auf das 
Wohnbaugebiet minimieren.  
 
 
Der Hinweis zur Berücksichtigung des 
Dränsystems kann auf der Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes nicht 
berücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung 
weitergegeben und im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt wird im Sinne der 
gesamtstädtischen Entwicklung der 
Schaffung von Wohnraum eine höhere 
Priorität eingeräumt, als dem Verlust 
landwirtschaftlicher Produktionsflächen. 
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Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 
 
 


Stellungnahme Nr. 22 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von der Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, 
Postfach 16 42, 38286 Wolfenbüttel, vom 
04.02.2013: 
 
Gegen die o.a. 
Flächennutzungsplanänderung bestehen aus 
straßenbau- und verkehrlicher Hinsicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
 
Im Gespräch am 16.01.2013 hat die Stadt 
Braunschweig die Planung einer 
Wendeschleife für Busse außerhalb der OD 
östlich der geplanten Einmündung und 
südlich der Landesstraße L 293 vorgestellt. 
Diesem Vorhaben konnte der 
Geschäftsbereich Wolfenbüttel nicht 
zustimmen, weil die Bauverbotszone sowie 
das Zu- und Abfahrtverbot nach 
Niedersächsischen Straßengesetz außerhalb 
der OD gilt. Über einen Kreisverkehrsplatz 
könnte man die geplanten Baugebiete 
erschließen sowie das Wenden von Bussen 
ermöglichen. Die Stadt Braunschweig will 
diese Option prüfen. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis kann auf der Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes nicht 
berücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung 
weitergegeben und im 
Bebauungsplanverfahren behandelt. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 


Stellungnahme Nr. 31 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben der SE|BS, Taubenstraße 7, 
38106 Braunschweig vom 4. Februar 2013:
 
Aus Sicht der SE|BS bestehen keine 
Bedenken gegen die in Ihrem Schreiben vom 
17.01.13 dargestellte Sachlage. 
  
Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich das 
bisher geplante Rückhaltebecken durch die 
zusätzliche Fläche vergrößern wird. 
  
Alternativ wäre ein zusätzliches 
Rückhaltebecken im neu hinzugekommenen 
Bereich möglich. Hierzu müssen jedoch erst 
die tatsächlichen Höhenverhältnisse und 
Grundwasserstände bekannt sein.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis kann auf der Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes nicht 
berücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung 
weitergegeben und im 
Bebauungsplanverfahren behandelt. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
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Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 
 


Stellungnahme Nr. 43 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben der Kabel Deutschland Vertrieb 
Service GmbH, Hans-Böckler-Allee 5, 
30173 Hannover, vom 18. Februar 2013: 


Im Planbereich befinden sich 
Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens, deren Lage aus den 
beiliegenden Bestandsplänen ersichtlich ist. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen 
bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu 
sichern sind, nicht überbaut und vorhandene 
Überdeckungen nicht verringert werden 
dürfen. Sollte eine Umverlegung unserer 
Telekommunikationsanlagen erforderlich 
werden, benötigen wir mindestens drei 
Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag, um eine 
Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen 
sowie die notwendigen Arbeiten durchführen 
zu können. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis kann auf der Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes nicht 
berücksichtigt werden. Der Hinweis wird an 
die verbindliche Bauleitplanung 
weitergegeben und im 
Bebauungsplanverfahren behandelt. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 
 


 
 








 Anlage 4 
 Stand: 6. August 2013 
 
 


 


102. Änderung des Flächennutzungsplanes   „Am Pfarrgarten“ 
Vorschlag zur Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB 


 
Der Entwurf der 102. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Umweltbe-
richt hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28. Juni bis 29. Juli 2013 öffentlich aus-
gelegen. Die während dieser Frist eingegangenen Stellungnahmen sind nachfolgend jeweils 
mit einer Stellungnahme und einem Abwägungsvorschlag der Verwaltung aufgelistet. Stel-
lungnahmen, die lediglich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird oder dass keine 
Bedenken bestehen, werden nicht wieder gegeben. 
 


Stellungnahme Nr. 1: Stellungnahme der Verwaltung 


Landeskirchenamt, Dietrich-Bonhoeffer-


Str. 1 


38300 Wolfenbüttel: 
 
Schreiben vom 2. Juli 2013 


 
Nachdem die 102. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Braunschweig "Am 
Pfarrgarten" veröffentlicht worden ist, erhe-
ben wir als gesetzlicher Vertreter der Pfarre 
Bevenrode, die Eigentümerin des Flurstü-
ckes 22/2 der Flur 1 ist, Bedenken. Zur Be-
gründung nehmen wir dabei Bezug auf unse-
re Schreiben vom 07.02.2013,24.04.2013 
und 13.06.2013. 
Zunächst ist festzustellen, dass sich die am 
südwestlichen Rand des Baugebietes befind-
lichen Flächen für Kinderspielplatz und Ball-
wiese in unmittelbarer Nähe des Gemeinde-
hausgrundstückes und des Kirchplatzes der 
EV.-Iuth. Kirchengemeinde in Bevenrode 
befinden. Aufgrund der Nähe dieser lärm-
emittierenden Anlage ist mit Beeinträchtigun-
gen von Gemeindeveranstaltungen und Got-
tesdiensten zu rechnen. Es erscheint daher 
als zwingend notwendig, dass der Kinder-
spielplatz und die Ballwiese in dem Bauge-
biet so angeordnet werden, dass eine Beein-
trächtigung von kirchengemeindlichen Ver-
anstaltungen und Gottesdiensten weniger 
wahrscheinlich sind. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass durch 
den Bebauungsplan das Grundstück der 
Pfarre Bevenrode der Flur 1, Flurstück 22/2 
in einem Umfang von 3.700 qm mit überplant 
wird. Sowohl mit Schreiben vom 11.10.2012, 
als auch in einem Ortstermin mit Vertretern 
des Fachbereiches Stadtplanung und Um-
weltschutz am 19.11.2012, haben wir drin-
gend um Herausnahme dieser Fläche aus 
dem Bebauungsplan gebeten. Es ist zu-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im FNP sind gem. § 5 (1) BauGB die sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der 
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. 
Flächen für Kinderspielplätze und Ballwiesen 
werden im FNP nicht dargestellt. Die Anre-
gungen können auf der Maßstabsebene des 
Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt 
werden und werden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens behandelt. 
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nächst festzustellen, dass dies die einzige 
private Fläche ist, die in dem Bebauungsplan 
Berücksichtigung findet. Der Bebauungsplan 
enthält weiterhin keine Aussagen oder Be-
gründungen hinsichtlich der Notwendigkeit 
der Einbeziehung dieser Fläche. Die Einbe-
ziehung der Grundstücksfläche der Pfarre 
Bevenrode in dem Bebauungsplan stellt für 
die Pfarre Bevenrode eine Negativplanung 
für ihr Grundstück dar. Durch die Festset-
zung des Bebauungsplanes wird die Nutzung 
und Gestaltung dieser Grundstücksteilfläche 
festgeschrieben und der Disposition der Pfar-
re entzogen. Die Festsetzung einer privaten 
Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) mit 
der Konkretisierung "private Grünfläche", die 
vom Eigentümer gepflegt und baulich nicht 
genutzt werden kann, ist nicht geeignet - und 
demgemäß auch nicht erforderlich im Sinne 
des § 1 Abs. 3 BauGB - um eine parkähnli-
che Grünfläche in ihrem aktuellen Zustand zu 
erhalten. 
Es ist festzustellen, dass der Pfarre 
Bevenrode als Folge der Planung, das Ei-
gentum an dem Grundstück lediglich noch 
als formale Hülle verbleibt, aus der sich kei-
nerlei wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsmög-
lichkeit ergibt, vielmehr sind noch Unterhal-
tungslasten zur Beförderung öffentlicher Inte-
ressen und Verkehrssicherungspflichten ab-
zuleiten !lHiermit werden die Eigentümerbe-
lange nicht zu rechtfertigender Weise gemin-
dert. Eine Notwendigkeit für die Einbezie-
hung der Grundstücksfläche der Pfarre 
Bevenrode wird nicht gesehen. Es entsteht 
vielmehr der Eindruck, dass hier "Ausgleichs- 
und Ersatzflächen" gespart werden sollen. 
Die Überplanung der Fläche löst auch inso-
weit Betroffenheit aus, da die Pfarre 
Bevenrode die übrigen Flächen auf denen 
das Neubaugebiet "Am Pfarrgarten" entste-
hen soll, an die Stadt Braunschweig bzw. die 
Grundstücksgesellschaft Braunschweig ver-
äußert hat, damit diese dieses Baugebiet 
ausweisen und vermarkten kann. Die Stadt 
Braunschweig scheint derzeit vorzugsweise 
Neubaugebiete dort auszuweisen, die in ih-
rem Eigentum oder dem der Grundstücksge-
sellschaft stehen. Hinsichtlich der Notwen-
digkeit der Ausweisung von Flächen in 
Bevenrode wäre ansonsten festzustellen, 
dass an anderen Stellen im Stadtgebiet 
durchaus geeignete Flächen zur Verfügung 
stehen würden, wie z.B. in Stöckheim. 
Abschließend bitten wir nochmals dringend 
um Abänderung der Planentwürfe unter Be-
rücksichtigung der oben gemachten Ausfüh-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen können auf der Maßstabs-
ebene des Flächennutzungsplanes nicht be-
rücksichtigt werden und werden im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Unabhängig der 
Eigentumsverhältnisse werden von der Stadt 
Braunschweig Bauleitplanverfahren durchge-
führt um Planungsrecht für Wohnbauland zu 
schaffen. 
 
 
 
 


Vorschlag der Verwaltung: 
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rungen. 
 


Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
 
 


  


Stellungnahme Nr. 2: Stellungnahme der Verwaltung 


Niedersächsische Landesbehörde für 


Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbe-


reich Wolfenbüttel, Postfach 1642, 38286 


Wolfenbüttel: 


 
Schreiben vom 12Juli 2013 


 
Gegen die o.a. Flächennutzungsplanände-
rung bestehen aus straßenbau- und 
verkehrlicher Hinsicht keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
Im Übrigen verweise ich auf die Stellung-
nahmen vom 25.10.2012/04.02.2013, Az.: 
21/21101- 41 im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 / § 4 Abs. 2 BauGB. 
Die geplanten Baugebiete nördlich und süd-
lich der Landesstraße L 293 sollen nun ge-
mäß o.g. Bebauungsplan über einen Kreis-
verkehrsplatz erschlossen werden. Ein In-
nerortscharakter wird durch beidseitig ange-
legte Gehwege auf Hochbord und Zufahrten 
an der L 293 erreicht. Die ODGrenze kann 
dadurch auf die Ostseite des Kreisverkehrs-
platzes verlegt werden. 
An der verbleibenden freien Strecke ist die 
Bauverbotszone sowie das Zu- und Abfahrts-
verbot zu berücksichtigen. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen können auf der Maßstabs-
ebene des Flächennutzungsplanes nicht be-
rücksichtigt werden und werden im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens behandelt. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
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1. Rechtsgrundlagen - Stand: 24. Juni 2013 - 


 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2, Absatz 24 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 734) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) 
 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 589) 
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2 Gegenstand der Änderung  
 
 


Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Braunschweig in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 06. Oktober 2005 stellt in der derzeit gültigen Fassung für das 
Plangebiet „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Zukünftig ist die Darstellung von 
„Wohnbauflächen“ und „Grünflächen“ mit der Zweckbestimmung „Parkanlagen“ vor-
gesehen. 


 
 
 


3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Änderung 


 
Damit die weiterhin hohe Nachfrage an Grundstücken für Einfamilien- und Doppel-
häuser gedeckt werden kann, müssen geeignete Standorte für die künftige Entwick-
lung von Wohnbauland gefunden werden. Parallel zu dem verstärkten Engagement 
bei der Ausweisung innenstadtnaher Wohngebiete kommt die Stadt Braunschweig 
auch durch die Entwicklung von „klassischen“ Wohnbaugebieten für freistehende 
Einfamilien- und Doppelhäuser in den außenliegenden Stadtteilen dem breiten Spekt-
rum individueller Wohnwünsche innerhalb der Stadtgrenzen nach. 
 
Mit dem Baugebiet Bevenrode-Nord hat die Ortschaft Bevenrode in jüngerer Vergan-
genheit bereits eine wesentliche Siedlungserweiterung erfahren. Östlich der Ortslage 
bietet sich in Bevenrode die Chance unter Bewahrung des dörflichen Charakters, den 
Ortsteil zu arrondieren. Die Flächen im südlichen Teil des Geltungsbereichs der Flä-
chennutzungsplanänderung sind von der Grundstücksgesellschaft Braunschweig er-
worben worden, sodass sich hier günstige Realisierungsbedingungen zur Entwick-
lung eines Wohngebietes bieten. Nördlich der Grasseler Straße werden ebenfalls 
Wohnbauflächen dargestellt, um bereits die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
ein späteres Bebauungsplanverfahren mit dem Ziel der Siedlungserweiterung zu 
schaffen. 
 
Mit der 102. Flächennutzungsplanänderung werden die planungsrechtlichen Grund-
lagen für die Erweiterung des Braunschweiger Stadtteils Bevenrode um ein neues 
Baugebiet geschaffen. Für den südlichen Teilbereich des FNP-Geltungsbereiches, 
das Gebiet zwischen der Grasseler Straße und der Hondelager Straße, ist der Be-
bauungsplan BV 17 „Am Pfarrgarten“ parallel ins Verfahren gegangen. Die beabsich-
tigten Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen sich nicht aus den bisherigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickeln. Der Flächennutzungsplan wird 
daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert.  
 


 
 
 


4 Umweltbericht 
 
 


4.0 Präambel 
 Gemäß § 2 a BauGB ist im Rahmen von Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung 


durchzuführen. Das Ergebnis dieser Umweltprüfung wird zusammenfassend in die-
sem Umweltbericht wiedergegeben. 


 
 
 


4.1  Beschreibung der Planung 
Das Plangebiet befindet sich zwischen dem östlichen Ortsrand von Bevenrode und 
nördlich der Hondelager Straße. Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst etwa 7,4  
ha. Der Großteil des Planungsgebiets ist landwirtschaftliche Nutzfläche, auf der der-
zeit noch Ackerbau betrieben wird. Im westlichen Plangebiet werden große Teile des 
Kirchengrundstücks auch als Grünland-, Weide- oder Scherrasenflächen genutzt.  
 
Wesentliches Ziel der Planung ist es, neben der Schaffung eines Wohngebietes für 
freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser im Rahmen des B-Plans BV 17, die er-
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gänzende Darstellung von Wohnbauflächen nördlich der Grasseler Straße im Hinblick 
auf eine ggf. später erforderlich werdende Siedlungserweiterung. Die angedachte 
Siedlungserweiterung ermöglicht unter Bewahrung des dörflichen Charakters eine Ar-
rondierung des östlichen Ortsrands.  


 
 
 


4.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 Bei der Notwendigkeit der Schaffung neuer Wohnbaugebiete wurden in den letzten 


Jahren neben innerstädtischen Gebieten (St Leonhards Garten, Am Bülten-Ost, 
Buchlers Garten) verschiedene Baugebiete am Stadtrand (u.a. in Lamme, Kanzler-
feld, Stöckheim, Lindenbergsiedlung) verteilt auf das ganze Stadtgebiet, ausgewie-
sen. 
 
In einem wachsenden Oberzentrum wie Braunschweig, mit größer werdenden Flä-
chenkonkurrenzen, werden die Flächen knapp, die sich grundsätzlich für eine Wohn-
bebauung anbieten. Im gesamtstädtischen Vergleich bzw. in der gesamtstädtischen 
Abwägung gehört das Baugebiet „Am Pfarrgarten“ zu denjenigen Baugebieten, die 
sich am besten dafür eignen. In die gesamtstädtische Eignungsbewertung sind fol-
gende Sachverhalte eingeflossen: 
 
Bedingt durch die Niederungsgebiete von Oker und Schunter, durch die Bundesauto-
bahn A2 und die Siedlungsbeschränkungszonen des Flughafens Braunschweig – 
Wolfsburg sind derzeit im nördlichen Stadtgebiet kaum weitere Siedlungsflächenpo-
tentiale zu erkennen. Im Osten schränken ausgedehnte Kleingarten- und Parkanla-
gen, das FFH- und Naturschutzgebiet Riddagshausen und die Bahntrassen Richtung 
Gifhorn, Wolfsburg und Helmstedt die Ausweisung neuer Wohnbauflächen ein. Im 
südlichen Stadtgebiet konnten in den letzten Jahren mehrere Wohngebietsarrondie-
rungen umgesetzt werden und es ist eine weitere Ausweisung (Leiferde-Meerberg) in 
Planung. Mit den Baugebieten in Lamme und im Kanzlerfeld konnten auch im westli-
chen Stadtgebiet Siedlungsflächen geschaffen werden. 
 
Die Beibehaltung der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Nutzung (Nullvariante) und 
der Verzicht auf die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen würde dazu führen, 
dass die Stadt Braunschweig der nach wie vor anhaltenden großen Nachfrage mit ei-
nem breiten Spektrum individueller Wohnwünsche neben innerstädtischen Baugrund-
stücken auch in den außenliegenden Stadtteilen nicht gerecht würde. 
 
Gegenüber der Beibehaltung der Darstellung als „Flächen für die Landwirtschaft“ 
bzw. Sicherung der aktuellen Nutzung überwiegt die Notwendigkeit, im Stadtgebiet 
Braunschweigs weiterhin Wohnbauflächen an geeigneten Stellen zu entwickeln. 


 
 
 


4.3 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung  
 


Fachgesetze: 
 


 Baugesetzbuch  


 Bundesimmissionsschutzgesetz  


 Bundesnaturschutzgesetz  


 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  


 Wasserhaushaltsgesetz  


 Niedersächsisches Wassergesetz  


 Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung  


 Luftverkehrsgesetz  


 Niedersächsisches Straßengesetz  


 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz  
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Fachplanungen und Gutachten:  
  


 Landschaftsplan Beberbach, 1997 


 Grünordnerisches Rahmenkonzept, März 2008 


 Regionales Raumordnungsprogramm, 2008  


 Landschaftsrahmenplan, 1999  


 Schalltechnisches Gutachten 2013 


 Bodengutachten 2013 
 
 
 


4.4 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der 
Informationsgrundlagen 


 
Der Betrachtungsraum für die Umweltprüfung geht über den Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung hinaus, soweit räumlich-funktionale Beziehungen 
dies erfordern. 
 
Gegenstand der Umweltprüfung sind dabei nach Maßgabe des Baugesetzbuches 
die für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und abwägungser-
heblichen Umweltbelange. Die Umweltbelange sind insbesondere unter Auswertung 
der bisher vorliegenden Fachplanungen und Untersuchungen erfasst und gewichtet 
worden. 
 
Für die Beurteilung des Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt für den 
Bereich südlich der Grasseler Straße im Rahmen des im Parallelverfahren erarbei-
teten Bebauungsplan BV 17 eine vergleichende Bewertung der aktuellen Wertigkei-
ten von Natur und Landschaft im Plangebiet. Berücksichtigt werden hierbei die nach 
dem aktuellen Planungsrecht zulässige Bebaubarkeit und Versiegelung mit dem 
Planzustand nach dem Vorhaben auf Basis des sogenannten „Osnabrücker Mo-
dells“. Das Osnabrücker Modell ist ein anerkanntes und in der Stadt Braunschweig 
regelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren zur rechnerischen Unterstützung 
der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnahmen. Für 
den Bereich nördlich der Grasseler Straße wird ebenfalls eine Eingriffsbeurteilung 
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durchgeführt, wenn ein Be-
bauungsplan aufgestellt wird. 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen be-
standen nicht. 
 
Weitergehende Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB nicht gestellt. 


 
 
 


4.5  Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
 


4.5.1 Mensch und Gesundheit 
 


 Bestand 
Trotz der Siedlungserweiterungen der Vergangenheit konnte Bevenrode seinen 
dörflichen Charakter sowie eine für Braunschweiger Verhältnisse hohe Wohnruhe 
bewahren. Die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen sind strukturarm und 
haben mangels Wegeverbindungen einen geringen Erholungswert für die Bevölke-
rung. Das Landschaftserleben ist sehr stark eingeschränkt.  
 


Nullvariante 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
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Prognose 
Mit Realisierung des Baugebietes gehen vorwiegend ackerbaulich genutzte Freiflä-
chen verloren. Durch die im parallelen Bebauungsplanverfahren festgesetzten Grün-
flächen mit entsprechenden Wegeverbindungen und die Aufwertung des Natur-
haushaltes im Bereich des Beberbaches wird jedoch die Naherholungsfunktion des 
östlichen Siedlungsrandes von Bevenrode aufgewertet. Die Sichtbeziehung alter 
Ortsrand/Ortsbild mit Kirche und die Ortsrandeingrünung soll erhalten werden. 
 
Für die potentielle Siedlungserweiterung nördlich der Grasseler Straße sollen öffent-
liche Freiflächen zur Einbindung der Siedlung in die Landschaft und zur Aufnahme 
von Freiraumfunktionen vorgesehen werden. 
 
Beeinträchtigungen von Mensch und Gesundheit sind bei ortsangepasster Bebau-
ung, Begrünung und Einbindung in die Landschaft nicht zu erwarten. 


 
 
 


4.5.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 
 


 Bestand 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in Bezug auf Arten- und Lebensgemein-
schaften ist im Landschaftsrahmenplan größtenteils als stark bis sehr stark einge-
schränkt beschrieben (überwiegend Ackerbau), gleichwohl Lebensraum für speziali-
sierte und an die offene Feldflur angepasste Arten (Hase, Rebhuhn, Rotmilan, In-
sekten etc.). 
 
Der südliche Teilbereich des FNP-Geltungsbereichs zwischen Grasseler Straße und 
Hondelager Straße erfüllt aufgrund seiner Wertigkeit gemäß Landschaftsrahmen-
plan (LRP) die Voraussetzungen eines LSG. Grund ist u.a. der auf einigen Abschnit-
ten außerhalb des Plangebietes bereits renaturierte Beberbach mit seiner stau-
nässebeeinflussten Niederung (s. nachfolgend unter 4.5.3). Die Waldfläche „Horst“, 
an der Grasseler Straße nordöstlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfer-
nung von etwa 150 m zu den nördlichen Wohnbauflächen. Die Waldflächen erfüllen 
lt. LRP die Voraussetzungen zur Ausweisung als LSG. 
 
 


Im Nahbereich des Plangebietes befinden sich die Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
BS 9 und BS 17, die gleichzeitig Vogelschutz- (VSG) und Flora-Fauna-Habitat-
Gebiete (FFH) beinhalten (geringste Distanz nur ca. 500 m). 
 


Im unmittelbaren Nahbereich (geringste Entfernung nur ca. 250 m) zum Plangebiet 
liegen planfestgestellte Kompensationsflächen aus dem Verfahren zum Ausbau des 
Flughafens.  
 


Südlich des Plangebietes existiert beidseitig der K 31 einer der bedeutendsten Am-
phibienwechsel im Stadtgebiet. 
 


Das Landschaftsbild zeichnet sich durch einen Siedlungsrand mit charakteristischer 
Dorfsilhouette aus. Das Erscheinungsbild des Beberbaches hingegen ist monoton. 
 


Nullvariante:  
Es verbliebe die ‚normale‘ landwirtschaftliche Nutzung. Das naturschutzfachlich 
sinnvolle Ziel einer Renaturierung des Beberbaches in diesem Abschnitt würde auf-
geschoben und müßte über andere Wege finanziert/umgesetzt werden. 


 


Prognose 
 


Durch die geplante Wohnbebauung ist eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Arten- und Lebensgemeinschaften verbunden; es geht Offenlandschaft 
und somit Lebensraum für entsprechende Arten unwiederbringlich verloren. 
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Erhebliche Beeinträchtigungen der Landschaft / des Landschaftsbildes können 
durch Eingriffsminimierung und ortsangepasste Schaffung von Pufferzonen zur frei-
en Landschaft kompensiert oder auf ein unerhebliches Maß reduziert werden.  
Der im Bereich des Beberbaches vorgesehene Grünzug hat nicht nur die Aufgabe 
der Bewahrung des Sichtbereichs zum historischen Ortsrand sondern soll auch mit 
einem naturnahen Ausbau des Bachlaufes in Verbindung mit Anpflanzungsmaß-
nahmen zu einer deutlichen ökologischen Aufwertung beitragen. 
 
Eingriffe die nicht durch Vermeidung und Minimierung in den jeweiligen B-
Plangebieten ausgeglichen werden können, sind auf geeigneten externen Flächen 
mit entsprechenden festzusetzenden Maßnahmen zu kompensieren. 
 
 s. Folgerungen/Forderungen aus der Bestandsaufnahme unter 4.6 und 4.7 
 
 


 


4.5.3 Boden 
 


Bestand 
Im Geltungsbereich sind keine Altlasten, Altlastverdachtsflächen oder schädliche 
Bodenveränderungen bekannt. 
 
Geologisch handelt es sich um Jura-Vorkommen und Geschiebelehm. Der Südteil 
wird von einem schmalen Band von Aueablagerungen des vormals hier natürlich 
fließenden Beberbachs durchzogen.  
 
Entsprechend den vorherrschenden bindigen Bodenarten haben wir es überwiegend 
mit staunässebeeinflussten Bodentypen (Pseudogleyen) bzw. grundwasserbeein-
flussten Bodentypen (Gleye) zu tun, die eine Niederschlagswasserversickerung 
nicht zulassen. 
Im mittleren Planbereich (nördlich und südlich der Grasseler Straße) kommen laut 
LRP Parabraunerden vor, die ein Entwicklungspotential für stark spezialisierte 
schutzwürdige Vegetation aufweisen. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
zum Erhalt der Vielfalt, Nutzbarkeit und Funktion des Bodens wird hier als mäßig 
eingeschränkt angegeben. Im ganzen nördlichen Bereich weist der LRP auf eine 
mögliche Wölbäckervergangenheit der Böden hin. Mit Ausnahme des mittleren 
Planbereichs besteht bei der Ackernutzung ein hohes Beeinträchtigungsrisiko durch 
Stoffeintrag. Die Böden werden vorwiegend durch intensiven Ackerbau genutzt. 


 


Nullvariante 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 


 


Prognose 
Die derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen werden in Wohnbauflächen und 
Flächen für naturnahe Freiraumnutzungen oder Maßnahmen für Ausgleich und Er-
satz umgewandelt. Durch die Inanspruchnahme der Flächen für Erschließung und 
Wohnbebauung kommt es zu einer unwiederbringlichen Zerstörung von Bodenfunk-
tionen und Entwicklungspotentialen durch Versiegelung und bau- und anlagebedingt 
zu  Bodenauf- und Bodenabträgen, Bodenverdichtungen und Veränderungen des 
Bodenwasserhaushalts. Die Beeinträchtigungen sind erheblich. Kompensationswir-
kungen für das Schutzgut sind durch Verbesserung der Bodenfunktionen im Bereich 
von zukünftigen öffentlichen Grünflächen (Parkanlangen) sowie auf Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung möglich. 
 


Im westlichen Bereich des Plangebietes gab es Bombardierungen im 2. Weltkrieg. 
Aus Sicherheitsgründen ist für diesen Teilbereich eine Flächensondierung auf 
Kampfmittel durchzuführen (EDV-Aufzeichnung) einschließlich der Bergung mögli-
cher Verdachtspunkte. Eine Kampfmittelbeseitigungsbescheinigung des Kampfmit-
telbeseitigungsdienstes Hannover ist der Stadt Braunschweig, Abt. Umweltschutz, 
vor dem Beginn von Bauarbeiten vorzulegen. 
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Abfallrechtliche Belange sind nicht berührt; der Bereich ist auch nicht altlastenver-
dächtig. Die Baugrundeignung ist wegen der hohen Grundwasserstände bzw. we-
gen der Staunässe aller Voraussicht nach eher mäßig.  


 
 
 


4.5.4  Wasser 
 


Bestand 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zum Erhalt von qualitativ hochwertigem 
Grundwasser wird gemäß LRP für den südwestlichen, an den alten Dorfkern an-
grenzenden Bereich als stark eingeschränkt, auf den sonstigen Flächen als mäßig 
eingeschränkt angegeben. Letzt genannte Flächen weisen bei der Nutzung als 
Ackerflächen eine hohe Schutzwirkung der vorhandenen Deckschichten auf. 
Der Beberbach fließt als naturfern ausgebautes Gewässer nördlich der Hondelager 
Straße entlang. Als Gewässer II. Ordnung besitzt er einen beidseitigen Gewässer-
randstreifen mit einer Breite von 5 m. Die Leistungsfähigkeit des Fließgewässers ist 
eingeschränkt. 
Die potentielle Grundwasserneubildungsrate ist gering. 


 


Nullvariante 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 


 


Prognose 
Durch die zu erwartende Versiegelung mit Wohngebäuden und Erschließungsflä-
chen können negative Auswirkungen auf den Wasserkreislauf nicht ausgeschlossen 
werden. Eine Verringerung der Grundwasserneubildungsrate ist anzunehmen. 
 
Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser können durch Be-
grenzung der baulichen Grundstücksausnutzung, sparsame Erschließungssysteme 
und geplante Regenrückhaltung und Versickerung, minimiert werden. 
Verbleibende Beeinträchtigungen können durch Aufwertungsmaßnahmen (Nut-
zungsextensivierungen/ naturnahe Pflanzungen, Wiedervernässung) kompensiert 
oder auf ein hinnehmbares Maß reduziert werden. 
 
Eines der wichtigsten naturschutzfachlichen Ziele in diesem potenziellen Baugebiet 
ist, den Beberbach entsprechend der Landschaftsplanung „Beberbach“ auszubauen 
und zu renaturieren. Dazu müsste dem naturfernen Fließgewässerabschnitt des 
Beberbaches ein neues Bachbett inkl. der dazugehörigen Randstreifen gegeben 
werden. Ein Teil dieser Flächen könnte zur Regenrückhaltung bzw. zur Naherholung 
genutzt werden und zugleich als Ausgleichsfläche für das Baugebiet dienen.  
 


Durch die geplanten Maßnahmen würde der ökologische Wert des Fließgewässer-
abschnittes aufgewertet und mittelfristig die Gewässergüte verbessert werden. 
 


Für den Gewässerumbau im Rahmen einer Renaturierung ist ein wasserrechtliches 
Verfahren erforderlich. 


 
 
 


4.5.5  Klima, Luft 
 


Bestand 
Innerhalb des Geltungsbereichs der FNP-Änderung herrscht Freilandklima. Das 
Plangebiet liegt östlich des Ortsrandes und ragt im südlichen Teilbereich keilförmig 
in den Siedlungsbestand hinein, sodass hier durch die nördlich und südlich angren-
zende Bebauung die klimatischen Funktionen bereits eingeschränkt sind.  
 


Nullvariante 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 


 


Prognose 
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Die vorhandenen westlich an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsflächen stel-
len thermisch und lufthygienisch niedrig belastete Siedlungsbereiche mit einer mitt-
leren Empfindlichkeit dar (Planungshinweiskarte Klima - Entwurf der Aktualisierung 
LRP). Durch die zu erwartende Versiegelung ist mit Erwärmungen und entspre-
chenden Veränderungen des Mikroklimas zu rechnen. Erhebliche negative klimati-
sche Auswirkungen neuer Wohnbaulandfläche auf den Bestand sind nicht zu erwar-
ten.  
Insgesamt können mögliche Beeinträchtigungen der kleinklimatischen Verhältnisse 
durch eine gute Wohngebietsdurchgrünung, Begrenzung der maximalen Versiege-
lung und Schaffung von kleinklimatisch wirksamen Vegetationsstrukturen vermieden 
und minimiert werden. 
Auch der vorgesehene zur Ortsmitte hin aufgeweitete Grünbereich mit einem natur-
nahen Ausbau des Beberbachlaufes wird kleinklimatische Funktionen übernehmen 
und die Eingriffe durch das Baugebiet entsprechend minimieren. 
 


Bedenken hinsichtlich der Belange Klima und Luft bestehen nicht. 
 
 
 


4.5.6 Lärm 
 


Bestand 
In der Ortslage Bevenrode herrscht eine für Braunschweiger Verhältnisse hohe 
Wohnruhe, die es weiterhin zu bewahren gilt. Neben dem Straßenverkehrslärm ist 
der in ca. 2,5 km Entfernung südlich gelegene Flughafen hier der einzige nennens-
werte Lärmemittent. Das Plangebiet besteht aus Ackerflächen. Die Lärmauswirkun-
gen durch das Plangebiet (z. B. während der Ernte) auf die bestehende Bebauung 
sind als nicht relevant zu bewerten. 
 


Nullvariante 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 


 


Prognose 
Durch den Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung entfallen die derzeitigen Lärm-
immissionen während der Erntezeit. Hinsichtlich des Verkehrslärms sind aktive 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Diese werden im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung festgesetzt. 
Da die östlich an das Baugebiet angrenzenden Flächen weiterhin ackerbaulich ge-
nutzt werden, ist mit Emissionen durch die landwirtschaftliche Nutzung auf das neue 
Wohngebiet zu rechnen. Die geplante Ortsrandeingrünung wird diesen Emissions-
Einfluss minimieren. 
 


 
 


4.5.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter  
 


Bestand 
Der südliche Bereich der FNP-Änderung zwischen Grasseler Straße und 
Hondelager Straße ist geprägt durch eine ursprüngliche Dorfsilhouette mit teilweise 
denkmalgeschützter Bausubstanz. 
Als Sachgut sind die Böden mit ihrem landwirtschaftlichen Ertragspotenzial zu nen-
nen. 


 
 


Nullvariante 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 


 


Prognose 
Eine Beeinträchtigung der ursprünglichen Dorfsilhouette mitsamt der teilweise 
denkmalgeschützten Bausubstanz und den prägenden historischen Gebäuden 
durch das geplante Baugebiet ist durch den Erhalt entsprechender innerörtlicher 
Freiräume zu minimieren. Darüber hinausgehende Auswirkungen auf Kulturgüter 
sind nicht bekannt bzw. zu erwarten. Auf § 14 Nieders. Denkmalschutzgesetz (Bo-
denfunde) wird hingewiesen.  
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Mit Realisierung der Bebauung gehen landwirtschaftlich genutzte Produktionsflä-
chen unwiederbringlich verloren. 
 
 
 


4.5.8  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 


Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen (Ackerland) für Bebau-
ung/Versiegelung führt neben der weitgehenden Zerstörung der natürlichen Boden-
funktionen und dem Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu Beeinträch-
tigungen des örtlichen Wasserhaushaltes (Grundwasserneubildung, Retention) und 
der lokalen Klimasituation. 
 


Nach aktueller Entscheidungslage soll die K 31 unmittelbar südlich des Plangebie-
tes aus Gründen des Amphibienschutzes in der Wanderungszeit für den Fahrzeug-
verkehr gesperrt werden. Dies ist im Weiteren zu beachten. 
 


Es ist zu beachten, dass bzw. inwieweit die Realisierung dieses Wohngebietes den 
Druck auf den bereits im Planungsstadium befindlichen Bau eines Fuß- und Rad-
weges parallel der K 31 zum Sportplatz Bevenrode beeinflusst. 
 


Eine Verstärkung von erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstär-
kende Wechselwirkungen ist im Plangebiet aber nicht zu erwarten. 
 
 
 


4.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Im Rahmen der Eingriffsregelung nach BNatSchG werden Maßnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung und zum Ausgleich von festgestellten Eingriffen in die Schutzgü-
ter Tiere/ Pflanzen/ Landschaft, Landschaftsbild, Boden, Wasser, Klima/ Luft bewer-
tet. In Kapitel 4.5 sind die mit der möglichen Flächeninanspruchnahme bei Wohnge-
bietsausweisungen zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter dargestellt 
und bewertet worden. Aus den jeweiligen Prognosen geht hervor, dass mit der Flä-
chennutzungsplanänderung erhebliche Eingriffe im Sinne des §14 BNatschG vorbe-
reitet werden. 
 


Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind vielfach Festsetzungen mög-
lich, um die Eingriffswirkungen zu minimieren und zu kompensieren. 
 


Gemäß dem gegenwärtigen Planungsstand des parallel bearbeiteten Bebauungs-
plans BV17 „Am Pfarrgarten“ kann ein großer Teil der dort zu erwartenden Eingriffe 
durch zeichnerische und textlich festgesetzte Maßnahmen zur Grünordnung sowie 
durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft insbesondere im Bereich des Beberbachs kompensiert werden.  
Derzeit werden keine ergänzenden Ausgleichsmaßnahmen auf externen Flächen 
als erforderlich betrachtet, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verbind-
lich festzusetzen wären.  
 


Für den Planbereich nördlich der Grasseler Straße wurde noch kein konkretes Pla-
nungskonzept erarbeitet, insofern sind genauere Aussagen zum Umfang der zu kom-
pensierenden Wertigkeiten des Naturhaushaltes bzw. zu den möglichen Kompensati-
onsmaßnahmen erst im Rahmen eines späteren Bebauungsplanverfahrens möglich. 
 


Neben der Bearbeitung der Eingriffsregelung für das eigentliche Plangebiet sind 
konzeptionelle Vorkehrungen zu treffen, um negative Auswirkungen auf die nahege-
legenen, naturschutzfachlich wertvollen Landschaftsbestandteile z. B. durch ver-
stärkten Naherholungsdruck zu vermeiden. 
 


Zu den Genannten zählen vor allem die planfestgestellten Kompensationsflächen 
aus dem Verfahren zur Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens (s. 
auch Ziff. 4.5.2 und 4.7) sowie die beiden Landschaftsschutzgebiete BS 9 und 17 
mit enthaltenen „Vogelschutz (VSG)- und FFH-Gebieten“ gem. §§ 30 ff. Bundesna-
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turschutzgesetz. Der Abstand zur nächstgelegenen Grenze des VSG beträgt nur ca. 
500 m.  
 
 
 


4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 
Umweltbezogene Daten für den allgemeinen Überwachungsbedarf durch die Ge-
meinde werden von den Fachbehörden unter anderem im städtischen Umweltinfor-
mationssystems vorgehalten und ggf. aktualisiert. 
 


In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist vor Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten ein Monitoringkonzept zu erarbeiten und anschließend umzusetzen. 
 


Ziel ist die Überwachung und Erfassung möglicher, negativer Auswirkungen (z.B. 
durch verstärkte Erholungsnutzung) auf die in kurzer Entfernung zum geplanten 
Baugebiet planfestgestellten Ausgleichsflächen aus dem Verfahren zur Verlänge-
rung der Start- und Landebahn des Flughafens. 
 


Wenn Beeinträchtigungen der Ausgleichsflächen festgestellt werden, sind in dem 
Monitoringkonzept geeignete Maßnahmen vorzusehen, um negativen Auswirkungen 
gegensteuern zu können. 
 


Die Dauer des Monitorings ist analog zum Monitoringkonzept für den Flughafen-
Eingriff auf 20 Jahre nach Beginn des Eingriffs auszulegen. 
 
 
 


4.8  Zusammenfassung des Umweltberichts 
Durch die geplante Flächennutzungsplanänderung gehen landwirtschaftliche Nutz-
flächen verloren und die teilweise Versiegelung der Flächen wirkt sich negativ auf 
die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen, Klima / Luft, und Landschaft aus.  
Insgesamt können durch Minimierung des Gesamtversieglungsgrades sowie durch 
Schaffung von funktionsfähigen und ökologisch hochwertigen öffentlichen Grün- und 
Maßnahmenflächen innerhalb der Baugebiete festgestellte Eingriffe zu einem erhebli-
chen Grad kompensiert werden. Die Schaffung von neuen Lebensräumen für Tiere 
und Pflanzen durch diese Maßnahmen innerhalb der Baugebiete sowie die geplante 
Realisierung externer Kompensationsmaßnahmen können zur Verbesserung der Le-
bensraumbedingungen (Verbund- und Vernetzungsstrukturen) insbesondere für Arten 
der freien Feldflur und zur Aufwertung des Landschaftsbildes beitragen. 
Durch Herausnahme von Flächen aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
und Herstellung neuer Lebensräume sind gleichfalls Kompensationswirkungen für die 
Schutzgüter Boden, Wasser verbunden.  
Die durch die 102. Flächennutzungsplanänderung vorbereiteten Eingriffe in Natur und 
Landschaft können durch geeignete Festsetzungen von Maßnahmen und Flächen auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kompensiert werdend. Dabei wird ein 
funktionaler Ausgleich insbesondere für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ange-
strebt. Verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  
 
 


 


5 Begründung der Darstellung, Gesamtabwägung 
 


Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008 (LROP) und im Regi-
onalen Raumordnungsprogramm von 2008 für den Großraum Braunschweig 
(RROP) ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstäd-
ten Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum der Region mit der Schwerpunktauf-
gabe Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten verbindlich festge-
legt.  
 


Die Nachfrage nach Grundstücken insbesondere für den Einfamilien- und Doppel-
hausbau hält unvermindert an. Städtebaulich und infrastrukturell vertretbare Ergän-
zungen von Baugebieten sichern und ergänzen die vorhandene Versorgungs- und 
Erschließungsinfrastruktur und stützen die Wohnfunktion. Durch die Bereitstellung 
von Einfamilien- und Doppelhausgrundstücken wird schließlich der Notwendigkeit 
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entsprochen, einem Oberzentrum die für die Sicherung oberzentraler Einrichtungen 
notwendige Einwohnerzahl und –struktur zu erhalten. 
 


Die ca. 7,4 ha großen Flächen im Geltungsbereich der 102. Änderung des Fläche-
nnutzungsplanes sind im Braunschweiger Flächennutzungsplan bisher als „Flächen 
für die Landwirtschaft“ dargestellt. Ca. 5 ha dieser Fläche werden zukünftig als 
„Wohnbauflächen“ und ca. 2,4 ha werden zukünftig als „Grünflächen“ mit der 
Zweckbestimmung „Parkanlagen“ dargestellt. 
 


Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird zeitlich parallel für den südli-
chen Teil des FNP-Geltungsbereichs der Bebauungsplan BV 17, „Am Pfarrgarten“, 
bearbeitet. Dem dörflichen  Maßstab entsprechend werden in dem Baugebiet ca. 30 
- 40 Baugrundstücke geplant. 
 


Durch die Umsetzung der 102. Flächennutzungsplanänderung sind Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu 
erwarten. Der erforderliche Kompensationsbedarf wird in Abstimmung mit der Frei-
raumplanung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorwiegend durch in-
terne und ggf. externe Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Besonders geeignet sind dafür die ein-
griffsnah gelegenen Flächen im Bereich der geplanten Renaturierung des 
Beberbaches. 
 


Gesamtabwägung: 
Mit den Planungen zum Baugebiet „Am Pfarrgarten“ reagiert die Stadt Braun-
schweig auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilien- 
und Doppelhäuser. Die Bereitstellung von Wohnbauland dient der stadtwirtschaftli-
chen Notwendigkeit, dem Oberzentrum die für die Sicherung oberzentraler Einrich-
tungen notwendige Einwohnerzahl und –struktur zu erhalten. Darüber hinaus wird 
der siedlungsstrukturell nachteiligen Stadt-Umlandwanderung entgegengewirkt. 
 


Demgegenüber steht die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. In der Abwä-
gung gegenüber den städtebaulichen Zielen werden auf Bebauungsplanebene 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich und Ersatz 
festgelegt, mit dem Ziel die Eingriffe in Natur und Landschaft größtenteils im Plan-
gebiet selbst entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auszugleichen.  
 


Im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklung wird der Schaffung von Wohnraum ei-
ne höhere Priorität eingeräumt, als dem Verlust landwirtschaftlicher Produktionsflä-
chen, mit dem die Umsetzung dieses Baugebietes zwangsläufig einhergeht. 
 


Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung 
mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit die-
nende sozialgerechte Bodennutzung. Insbesondere sind die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Be-
völkerung, die Eigentumsbildung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die 
Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im 
Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewogen worden. 
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6 Verfahrensablauf 


 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 12. 
Juni 2012 den Aufstellungsbeschluss zur 102. Änderung des Flächennutzungspla-
nes gefasst. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) 
BauGB mit Schreiben vom 28.09.2012 frühzeitig von der 102. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 29.10.2012 zur Äuße-
rung aufgefordert. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB hat am 11.12.2012 
mit einer Informationsveranstaltung im Pfarrhaus in Bevenrode, sowie durch Aus-
hang vom 4.12. 2012 bis 20.12.2012  stattgefunden. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
(2) BauGB hat in der Zeit vom 17.01.2013 bis 19.02.2013 stattgefunden. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte vom 28. Juni 2013 
bis 29. Juli 2013. 


 





